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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.04.2013

Norm

MaklerG §30

1. MaklerG § 30 heute

2. MaklerG § 30 gültig ab 01.07.1996

Rechtssatz

Eine Einschränkung der Möglichkeiten des Versicherungsnehmers, den Versicherungsvertrag zu stornieren, allein aus

dem Vertrag zum Versicherungsmakler sieht das Gesetz nicht vor. Die Stornierung des Versicherungsvertrags stellt

daher keinen Verstoß gegen eine Treuep7icht allein aus dem Rechtsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer und

Makler dar.
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